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Motion
„Einführung von Ausnahmen auf der Liste der säumigen Prämienzah-
ler für besonders schützenswerte Personengruppen"

Der Regierungsratwird beauftragt, die notwendigen Rechtsgrundlagen (Änderung des

Krankenversicherungsgesetzes des Kantons Thurgau KVG TG) bzw. Weisungen zu er-

arbeiten bzw. zu erlassen, damit:

Personen mit nachweislich schwerer psychischer Erkrankung oder geistiger Beeinträch-

tigung, die aufgrund dieser Erkrankung nicht in der Lage sind, Prämien zu bezahlen,

werden nicht auf der Liste der säumigen Prämienzahler geführt; zusätzlich gelten Aus-

nahmen für besonders schützenswerte Personengruppen in prekären Lebenslagen, die

aus gesundheitlichen Belastungen, Pflegebedürftigkeit, chronischen Erkrankungen re-

sultiert; in solchen Situationen werden Prämienrückstände, ausgesetzt bzw. erlassen.

Begründung

Personen mit nachweislich schwerer psychischer Erkrankung oder geistiger Beeinträch-

tigung sowie weitere Betroffene in finanziell belasteten Lebensverhältnissen durch ge-

sundheitliche Belastungen, Pflegebedürftigkeit oder chronische Erkrankungen sind be-

sonders vulnerabel. Eine starre Listung auf der «schwarzen» Liste kann zu Diskriminie-

rung, zusätzlichem Stress und gesundheitlicherVerschlimmerung führen, statt Schutz

zu bieten. Es besteht die Gefahr, dass Personen die nicht im juristischen Sinne zah-

lungsunfähig sind, sondern aufgrund einer akuten Krise oder Krankheit nachweislich

schlicht nicht in der Lage sind ihre Rechnungen zu zahlen, aufgrund gesundheitlicher

Belastungen, sanktioniert und auf die Prämienliste gesetzt werden. Es verschlechtert

sich die Gesundheit weiter und kann zu einer Chronifizierung der Erkrankung beitragen.



Eine differenzierte Regelung schützt diese vulnerablen Gruppen vor ungerechtfertigten

Sanktionen schützen.

Das Krankenversicherungsgesetz des Kantons Thurgau verpflichtet die Gemeinden in

§3a TG KVG zum Case Management zur Wiederherstellung des Versicherungsschut-

zes, doch greift dieses Instrument ins Leere, wenn Zahlungsunfähigkeit aufgesundheit-

liche Notlagen zurückzuführen ist.

Die NEK-Stellungnahme (Nationale Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin)

weist zusätzlich daraufhin, dass restriktive Listungen Mehrbelastungen des Gesund-

heitssystems verursachen. Daher ist eine pragmatische, verhältnismässige Lösung not-

wendig, die den besonderen Bedürfnissen vulnerabler Gruppen Rechnung trägt. Somit

wird die Bürokratie reduziert und Doppelspurigkeiten vermieden; eine solche Mass-

nähme zielt darauf, Versichertenkontinuität zu sichern und die Gesundheitsversorgung

insgesamt zu stabilisieren.

Frauenfeld, 04.03.2026

^<^c-^^v.,
Barbara Dätwyler Weber Manila l^g^rhann Nicole Zeitner
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Sandra Reinhart Elisabeth Rickenbach
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Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Motion „Einführung von Ausnahmen

auf der Liste der säumigen Prämienzahler für besonders schützenswerte Personen-

gruppen"
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